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NR.   STELLUNGNAHME  BWÄGUNG UND BESCHLUSS  

1 

 

Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg zu den bergbaulichen 
Verhältnissen werden zur Kenntnis genommen.  
 
In die Bebauungspläne Rheinbach Nr. 62.1 und 62.2 wird ein Hinweis 
aufgenommen, dass der Planbereich über dem auf Eisenerz 
verliehenen inzwischen erloschenen Bergwerksfeld „Rheinbach“ liegt 
und bei Baumaßnahmen auf altbergbauliche Hinweise geachtet 
werden soll. 
 
 
 
Beschluss: 
 
In die Bebauungspläne 62.1 und 62.2 wird ein Hinweis zu 
den bergbaulichen Verhältnissen aufgenommen. 
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Die Geltungsbereiche der Flächennutzungsplanänderung und des 
Bebauungsplanes werden auf die zur Sicherung und Erweiterung des 
Bauvorhabens tatsächlich erforderliche Grundstücksgrenze verkleinert. 
In die Bebauungspläne 62.1 und 62.2 wird ein Hinweis aufgenommen, 
dass das Plangebiet im Bereich eines ehemaligen 
Bombenabwurfgebiet/Kampfgebiet liegt. 
 
 
 
 
Beschluss:  
Der Stellungnahme wird insoweit gefolgt, dass in die 
Bebauungspläne Rheinbach Nr. 62.1 und 62.1 ein Hinweis 
auf die Kampfmittelverdachtsfläche aufgenommen wird. 
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Keine Bedenken  
 
 
Ein Beschluss entfällt. 
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Die Geltungsbereiche der Flächennutzungsplanänderung und des 
Bebauungsplanes werden auf die zur Sicherung und Erweiterung des 
Bauvorhabens tatsächlich erforderliche Grundstücksgrenze verkleinert.  
 
Die für die bestehende und geplante Nutzung nach der BauO NRW 
erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück in Form von 
oberirdischen Stellplätzen oder in einer Tiefgarage im Bereich des 
Neubaus nachgewiesen. 
 
 
Beschluss:  
Der Stellungnahme wird gefolgt.   
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5 Aufgrund der geplanten Erweiterung wird sich der Versiegelungsgrad 
gegenüber dem Bestand erhöhen. 
 
Für den bestehenden Bereich wird sich die Situation nicht verändern, 
für den Erweiterungsbereich wird das Regenwasser der Dachflächen 
in drei Zisternen je 10 m³ gesammelt, der Überlauf wird in den 
Sickergraben neben dem Ölmühlenweg geleitet. 
 
Die Hinweise zur Niederschlagswassersammlung und -nutzung 
werden zur Kenntnis genommen. Im Durchführungsvertrag zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden auch Regelungen zum 
Umgang mit Niederschlagswasser aufgenommen. Ferner wird in die 
Bebauungspläne Nr. 62.1 und 62.2 ein Hinweis zur 
Niederschlagsentwässerung aufgenommen. 
 
Es wird ein Hinweis aufgenommen, dass flurnahe Gewässerstände 
auftreten können. 
 
Der erforderliche Ausgleichsbedarf wurde durch ein Fachbüro ermittelt. 
Zur Kompensation der durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 62.2 verursachten Eingriffe in Natur 
und Landschaft werden externe Maßnahmen auf den an das 
Plangebiet angrenzenden Flächen durchgeführt. Für den 
Bebauungsplan 62.1, der der Bestandssicherung dient, sind keine 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  
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Beschluss:  
 
Der Stellungnahme wird insoweit gefolgt, dass in die 
Bebauungspläne ein Hinweis auf die 
Niederschlagswasserversickerung aufgenommen wird. Die 
Zuordnung der externen Ausgleichsmaßnahmen für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 62.2 werden 
textlich festgesetzt.  
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Die Waldflächen südlich des eigentlichen Grundstückes werden aus 
der Flächennutzungsplanänderung und aus dem Bebauungsplan 
rausgenommen. Das geänderte Plangebiet umfasst somit nur die für 
die Bestandsicherung und die geplante Erweiterung tatsächlich 
erforderlichen Flächen.   
 
Hinweise zur Nutzung des Parkplatzes des ehemaligen Steinbruches, 
der außerhalb des neuen Geltungsbereiches liegt, werden zur 
Kenntnis genommen. Die für die bestehende und geplante Nutzung 
nach der BauO NRW erforderlichen Stellplätze werden auf dem 
Grundstück in Form von oberirdischen Stellplätzen oder in einer 
Tiefgarage im Bereich des Neubaus nachgewiesen.     
 
 
Für den geplanten Baukörper wurde ein größtmöglicher Abstand zu 
dem im Süden anschließenden Wald berücksichtigt und mit der 
zuständigen Fachbehörde abgestimmt.  
 
 
Beschluss:  
 
Der Geltungsbereich der Bauleitpläne wird reduziert. In 
dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird bei der 
Bauflächenausweisung ein größtmöglicher Abstand zu 
dem im Süden anschließenden Wald berücksichtigt. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Geltungsbereiche der Flächennutzungsplanänderung und des 
Bebauungsplanes werden auf die zur Sicherung des Bestandes und 
zur Erweiterung des Bauvorhabens tatsächlich erforderliche 
Grundstücksgrenze reduziert.  
 
Da durch die Planung lediglich die bestehende Nutzung gesichert und 
eine untergeordnete Erweiterung zugelassen wird, wurde die 
Entwicklung dieses Bereiches von der Landesplanungsbehörde in 
Aussicht gestellt.  
 
 
 
 
Beschluss:  
Der Stellungnahme wird insoweit gefolgt, dass die 
Geltungsbereiche der Flächennutzungsplanänderung und 
der Bebauungspläne auf die zur Sicherung des Bestandes 
und zur Erweiterung tatsächlich erforderliche 
Grundstücksgrenze reduziert werden. 
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Keine Bedenken  
 
 
Ein Beschluss entfällt. 
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Die Geltungsbereiche der Flächennutzungsplanänderung und des 
Bebauungsplanes werden auf die zur Sicherung des Bestandes und 
zur Erweiterung des Bauvorhabens tatsächlich erforderliche 
Grundstücksgrenze verkleinert.  
 
Da durch die Planung lediglich die bestehende Nutzung gesichert und 
eine untergeordnete Erweiterung zugelassen wird, wurde die 
Entwicklung dieses Bereiches von der Landesplanungsbehörde in 
Aussicht gestellt. 
 
Im Rahmen der Verfahren wurden durch ein Fachbüro Eingriffs- 
Ausgleichbilanzierung, FFH- Verträglichkeitsprüfung und 
Artenschutzprüfung durchgeführt. Es ist keine Beeinträchtigung des 
FFH- Gebietes sowie der planungsrelevanten Arten zu erwarten.  
 
Zur Kompensation der durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 62.2 verursachten Eingriffe in Natur 
und Landschaft werden externe Maßnahmen auf den an das 
Plangebiet angrenzenden Flächen durchgeführt. Für den 
Bebauungsplan 62.1, der der Bestandssicherung dient, sind keine 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
 
Beschluss:  
Der Stellungnahme wird insoweit gefolgt, dass 

1. die Geltungsbereiche der Flächennutzungsplanänderung 
und der Bebauungspläne auf die zur Sicherung des 
Bestandes und zur Erweiterung tatsächlich erforderliche 
Grundstücksgrenze reduziert werden. 

2. eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, FFH-
Verträglichkeitsprüfung und Artenschutzprüfung 
durchgeführt wurde. 
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Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sonstige 
Versorgungsunternehmen wurden beteiligt.  
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sonstige 
Versorgungsunternehmen wurden beteiligt.  
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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Keine Bedenken 
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Beschluss:  
Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Der Eingriff wird über externe Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.  
 
Die Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft (RMR) wird im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung erneut beteiligt.  
 
Ein Beschluss entfällt. 
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Die Erschließungsanlagen im Plangebiet werden so dimensioniert, 
dass eine reibungslose Müll- und Sperrgutabfuhr – auch mit 
Dreiachser-Großraumwagen – gewährleistet ist.  
 
 
Beschluss:  
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als dass eine reibungslose 
Müll· und Sperrgutabfuhr ermöglicht wird  
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Die Geltungsbereiche der Flächennutzungsplanänderung und des 
Bebauungsplanes werden auf die zur Sicherung des Bestandes und 
zur Erweiterung des Bauvorhabens tatsächlich erforderliche 
Grundstücksgrenze verkleinert.  
 
Im Rahmen der Verfahren wurden durch ein Fachbüro eine Eingriffs- 
Ausgleichbilanzierung, FFH- Verträglichkeitsprüfung und 
Artenschutzprüfung durchgeführt. Es konnte keine Betroffenheit 
festgestellt werden.  
 
Das Plangebiet grenzt an das FFH-Gebiet DE-5307-301 
„Laubwald südlich Rheinbach“ an Durch das geplante Bauvorhaben 
sind keine negativen Auswirkungen auf die Lebensraumtypen im 
Umfeld zu erwarten. Den Entwicklungszielen steht das Vorhaben nicht 
entgegen. Das Bauvorhaben kann somit zu keiner erheblichen Beein-
trächtigung des FFH- Gebietes im Sinne des § 34 BNatschG führen. 
 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 
und 3 BNatSchG durch das Vorhaben können im Ergebnis aufgrund 
der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet, vor dem Hintergrund 
der Art des Vorhabens oder durch geeignete Maßnahmen 
(Fledermäuse, Vögel) ausgeschlossen werden. Für die 
planungsrelevanten Arten weitgehend ausgeschlossen werden. Ggf. 
beeinträchtigte Funktionen des Gebietes als Nahrungs- oder 
Brutlebensraum verbreiteter und wenig störungsempfindlicher 
Vogelarten können im räumlichen Zusammenhang problemlos 
ersetzt werden. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird 
nicht verschlechtert. 
 
Durch das geplante Vorhaben werden keine Biotope zerstört, 
die für streng geschützte Arten nicht ersetzbar sind (§ 44 Abs. 
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1 Nr. 3 BNatSchG), Störungen planungsrelevanter Arten in den 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind nicht zu 
erwarten.  
 
Die für die Wasserwirtschaft auszuweisenden Flächen liegen 
außerhalb des Plangebietes. 
 
Aufgrund der geplanten Erweiterung wird sich der Versiegelungsgrad 
gegenüber dem Bestand erhöhen. 
 
Für den bestehenden Bereich wird sich die Situation nicht verändern, 
für den Erweiterungsbereich wird das Regenwasser der Dachflächen 
in drei Zisternen je 10 m³ gesammelt, der Überlauf wird in den 
Sickergraben neben dem Ölmühlenweg geleitet. 
Die Hinweise zur Niederschlagswassersammlung und -nutzung 
werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
werden auch Regelungen zum Umgang mit Niederschlagswasser 
aufgenommen. Ferner wird in die Bebauungspläne Nr. 62.1 und 62.2 
ein Hinweis zur Niederschlagsentwässerung aufgenommen. 
 
Hinweise der Abfallwirtschaft werden zur Kenntnis genommen. 
Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschluss:  
Der Stellungnahme zu Natur- und Landschaftsschutz wird gefolgt. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ein Hinweis 
zur Niederschlagsentwässerung in die Bebauungspläne 
aufgenommen. 
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16  Die für die Versorgungsleitungen zuständigen Unternehmen wurden 

beteiligt.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Ein gesonderter Beschluss ist nicht zu fassen. 
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17  Keine Bedenken 

 
 
Ein Beschluss entfällt 
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Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 
 
Das Regenwasser der Dachflächen im Erweiterungsbereich wird in 
drei Zisternen je 10 m³ gesammelt, der Überlauf wird in den 
Sickergraben neben dem Ölmühlenweg geleitet. 
 
Im Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
werden auch Regelungen zum Umgang mit Niederschlagswasser 
aufgenommen. Ferner wird in die Bebauungspläne Nr. 62.1 und 62.2 
ein Hinweis zur Niederschlagsentwässerung. 
 
Beschluss:  
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück in Form von 
oberirdischen Stellplätzen oder in einer Tiefgarage im Bereich des 
Neubaus nachgewiesen. Für publikumsintensive Veranstaltungen 
sind Ausweichstandorte in der Umgebung vorhanden.      
 
 
Beschluss:  
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
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Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die bestehenden 
Biotope, abgesehen von der Erweiterungsfläche nicht in Anspruch 
genommen werden. Mit dem Bebauungsplan sollen die bestehenden 
Freiflächen mit der Festsetzung als nicht überbaubare 
Grundstücksflächen sowie als private Grünflächen gesichert werden. 
Die Erweiterung des Waldhotels ist für den Betreiber aus 
wirtschaftlichen Aspekten von Bedeutung, gleichwohl unterstützt die 
Stadt Rheinbach das Bauvorhaben, da die bereits etablierte Nutzung 
mit dem Hotelbetrieb, Hochzeitspavillon, Festsälen u. ä. umgebend 
durch Waldflächen ein besonderes Alleinstellungsmerkmal innerhalb 
der Stadt Rheinbach darstellt. 
Im Rahmen des Verfahrens wurden von einem Fachbüro FFH- 
Verträglichkeitsvorprüfung, Artenschutzprüfung sowie Eingriffs- 
Ausgleichsbilanzierung erarbeitet. Vom Bauvorhaben gehen keine 
negativen Auswirkungen aus. Die Eingriffe in Natur und Landschaft 
werden im Rahmen des Verfahrens vollständig ausgeglichen.  
 
 
Beschluss:  
Der Stellungnahme wird zum Teil gefolgt.  
Der Geltungsbereich wird auf die tatsächlich erforderliche Fläche 
verkleinert. 
Sicherung der Freiflächen im Bebauungsplan. 
Durchführung der FFH- Verträglichkeitsprüfung, 
Artenschutzprüfung und Ausgleichsbilanzierung.  
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Keine Einwendungen 
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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Nach einer Erörterung zwischen der Stadt Rheinbach und der 
zuständigen Fachbehörde wurde in Aussicht gestellt, auf die 
geforderte Linksabbiegerspur zu verzichten, insbesondere da aufgrund 
der Bestandsicherung und der geplanten untergeordneten Erweiterung 
keine relevante Verkehrszunahme zu erwarten ist. Der meiste Verkehr 
ist außerdem aus dem Norden, bzw. dem Kernbereich der Stadt 
Rheinbach und nicht aus dem Süden zu erwarten. Im Zuge der 
Errichtung der Linksabbiegerspur wäre außerdem die 
Inanspruchnahme des FFH- Gebietes sowie eines 
Naturschutzgebietes erforderlich. Zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit wird im Bebauungsplan zur L 492 nur ein Zu- und 
Abfahrtbereich festgesetzt. Ansonsten ist parallel der L 492 
ein Zu- und Abfahrtsverbot festgesetzt. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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Sachgebiet 60.2 | Planung Umwelt 
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 62 „Waldhotel“ und 13. FNP-Änderung „Waldhotel“ 
Anregungen frühzeitige Beteiligung 
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Keine Betroffenheit 
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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Keine Betroffenheit 
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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